
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte CO2-Gesetz
Akteure Sommaruga, Simonetta (sp/ps) BR UVEK / CF DETEC
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2023

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Marco
Bieri, Niklaus
Flückiger, Bernadette

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Marco; Bieri, Niklaus; Flückiger, Bernadette 2024. Ausgewählte Beiträge
zur Schweizer Politik: CO2-Gesetz, 2019 - 2022. Bern: Année Politique Suisse, Institut
für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Infrastruktur und Lebensraum
1Energie

1Alternativenergien

1Verkehr und Kommunikation

1Strassenverkehr

2Luftfahrt

2Umweltschutz

2Klimapolitik

01.01.65 - 01.01.23 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
EU Europäische Union
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung
EnDK Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
EHS Emissionshandelssystem
ICAO Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil national

CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil des Etats

UE Union européenne
EEE l'Espace économique européen
EIE étude d’impact sur l’environnement
CDEn Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie
SEQE Système d'échange de quotas d'émission
OACI Organisation de l'aviation civile internationale
CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation

01.01.65 - 01.01.23 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Im Ständerat forderte Jakob Stark (svp, TG) mittels einer Motion, dass der Bundesrat im
Rahmen des Gebäudeprogramms (CO2-Gesetz) finanzielle Anreize für den Ersatz von
alten Holzheizungen durch moderne Holzfeuerungsanlagen bereitstellt. Mit der
aktuellen Regelung würde der Bund nur Globalbeiträge an die Kantone entrichten,
damit fossile und elektrische Heizungen durch effiziente Holzfeuerungsanlagen (oder
generell durch andere erneuerbare Heizsysteme) ersetzt werden. Für den Ersatz von
alten und ineffizienten Holzheizungen würden hingegen keine finanziellen Mittel
bereitgestellt. Dies sei gemäss Stark insofern problematisch, als alte Holzheizungen
oftmals aus Komfort- oder Kostengründen durch Wärmepumpen oder gar
Gasheizungen ersetzt würden, die zwar im Falle der Wärmepumpen dem Erreichen des
im Gebäudeprogramm enthaltenen CO2-Reduktionsziels bei Gebäuden dienen, jedoch
dem ebenfalls darin enthaltenen Ziel der Senkung des Stromverbrauchs im
Winterhalbjahr zuwiderlaufen würden, da Wärmepumpen einen erheblichen
Strombedarf (vor allem in den kritischen Wintermonaten) aufweisen. Der Bundesrat
wollte jedoch von dieser Änderung nichts wissen und beantragte die Motion zur
Ablehnung. Die beschränkten verfügbaren Mittel müssten effizient eingesetzt werden
und seien dazu da, dass fossile Heizsysteme durch erneuerbare Anlagen ersetzt
würden, erklärte Energieministerin Simonetta Sommaruga. Zudem solle kein Präjudiz
geschaffen werden, dass der Ersatz von alten erneuerbaren Energiesystemen generell
finanziell unterstützt werde. Der Ständerat goutierte jedoch die Überlegungen des
Thurgauers und nahm die Motion im Dezember 2021 mit 23 zu 12 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. 1

MOTION
DATUM: 02.12.2021
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Mit einer Motion unter dem Titel «Keine Feigenblätter für CO2-Schleudern. Auf
Supercredits ist zu verzichten» wollte Nationalrat Jürg Grossen (glp, BE) den Bundesrat
beauftragen, bei künftigen CO2-Emissionsvorschriften für Fahrzeuge auf sogenannte
Supercredits oder sich ähnlich auswirkende Instrumente zu verzichten. Dank
Supercredits konnten besonders emissionsarme Fahrzeuge bisher mehrfach an den
CO2-Flottendurchschnitt von Grossimporteuren angerechnet werden, erklärte der
Motionär. Sie sollten zu einer schnelleren Marktdurchdringung von Elektroautos führen,
da sie den Import von Elektrofahrzeugen für die Importeure besonders attraktiv
machen. Eben weil die emissionsarmen Fahrzeuge mehrfach an den CO2-Ausstoss ihrer
Flotte angerechnet werden konnten, war es den Importeuren aber auch weiterhin
möglich, Fahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoss zu importieren, ohne dass der
Durchschnitt des CO2-Ausstosses zu hoch geworden wäre. Motionär Grossen sah
deshalb in den Supercredits ein «Feigenblatt» für die Autoimporteure. Um die
Klimaziele zu erreichen, sei auf diese zu verzichten. 
Die im Dezember 2017 eingereichte Motion kam im September 2019 in den Nationalrat,
wo Bundesrätin Sommaruga auf die wenige Tage später im Ständerat folgende CO2-
Gesetz-Debatte verwies. Ihre Ablehnung der Motion sei «verfahrenstechnisch
begründet», der Bundesrat sei der Meinung, man müsse jetzt am CO2-Gesetz arbeiten.
Der Nationalrat folgte der Umweltministerin und lehnte die Motion mit 89 zu 94
Stimmen (3 Enthaltungen) ab. 2

MOTION
DATUM: 19.09.2019
NIKLAUS BIERI
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Luftfahrt

Die KVF-NR wollte den Bundesrat im August 2021 mit einem Postulat beauftragen
darzulegen, wie CO2-neutrales Fliegen bis 2050 ermöglicht werden könne. Eine
Minderheit Rüegger (svp, OW) beantragte die Ablehnung des Vorstosses, der Bundesrat
wollte ihn hingegen annehmen. Der Nationalrat nahm sich in der Frühjahrssession 2022
des Themas an. Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG) stellte fest, dass sich
auch der Aviatiksektor bewegen müsse, wenn die Schweiz ihr Ziel, bis 2050 CO2-
neutral zu werden, erreichen wolle. In diesem Sektor gebe es aber spezifische
Herausforderungen, da es hier um andere Distanzen gehe und auch immer der
internationale Kontext berücksichtigt werden müsse. Auch gelte es zu bedenken, dass
die Entwicklung eines neuen Flugzeuges viele Jahre in Anspruch nehmen könne. Die
Fragen nach der Finanzierung, der Herstellung von synthetischen Treibstoffen sowie
der internationalen Koordination müssten deshalb zeitnah angegangen werden. Diesem
Votum hielt Monika Rüegger entgegen, dass die Stimmbevölkerung im Sommer 2021 das
CO2-Gesetz, das eine Flugticketabgabe enthielt, abgelehnt hatte. Diese Entscheidung
gelte es zu respektieren; es gehe nicht an, dass «die vom Volk abgelehnten Ziele über
Umwege, durch das ‹Hintertürli›», wiedereingeführt würden. Zudem habe die ICAO
2019 das Projekt CORSIA gestartet, in dessen Rahmen die beteiligten Fluggesellschaften
ihre CO2-Emissionen reduzierten respektive kompensierten. Schliesslich unterlägen
Flüge innerhalb der Schweiz und von der Schweiz in EWR-Staaten bereits dem
Schweizer EHS.
Verkehrs- und Umweltministerin Sommaruga vertrat die Ansicht, dass die Flugbranche
klare Vorgaben brauche, wie sie ihren Beitrag zur Klimaneutralität leisten könne, und
dass genau diese Fragen mit dem geforderten Postulatsbericht beantwortet werden
könnten. Die offenen Fragen würden selbstverständlich im internationalen Kontext
angegangen. Das habe der Bundesrat im Übrigen auch im Rahmen der Vorlage zum
neuen CO2-Gesetz so gehandhabt; in Abstimmung mit den Regeln in der EU habe er
eine Pflicht zur Beimischung von erneuerbaren Flugtreibstoffen beim Kerosin
vorgeschlagen. Im Anschluss sprach sich die grosse Kammer mit 128 zu 48 Stimmen bei
3 Enthaltungen klar für Annahme des Postulats aus. Die ablehnenden Stimmen
stammten allesamt von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 3

POSTULAT
DATUM: 24.08.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Umweltschutz

Klimapolitik

In der ersten Woche der Herbstsession 2020 machte sich der Ständerat daran, die im
Rahmen der Ratsdebatten zur Totalrevision des CO2-Gesetzes entstandenen
Differenzen zum Nationalrat zu beseitigen. Eine erste Differenz wurde bei der
Festlegung des Inlandzieles beigelegt. Der Ständerat folgte dem Nationalrat und der
Mehrheit seiner vorberatenden UREK-SR und hob den Mindestanteil der Emissionen,
die im Inland reduziert werden müssen, von 60 auf 75 Prozent an. Weitere Differenzen
wurden unter anderem auch beim Thema UVP-pflichtige Anlagen, bei den technischen
Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen in Gebäuden sowie bei der
Verwendung der Mittel aus dem neu zu schaffenden Klimafonds ausgeräumt. Am
meisten zu reden gab im Ständerat die Ausgestaltung der Flugticketabgabe für
Privatflugzeuge. Eine knappe Mehrheit des Ständerates sprach sich, entgegen des
Beschlusses des Nationalrates und der Empfehlung der UREK-SR, für eine pauschale
Abgabe von CHF 500 pro Flug aus, wobei nur Flugzeuge ab einer Startmasse von 5700
Kilogram betroffen wären. Beat Rieder (cvp, VS) begründete die relativ tiefe Abgabe mit
der zu erhaltenden Wettbewerbsfähigkeit regionaler Flughäfen. Die Flüge mit Privatjets
würden bei einer höheren Abgabe massiv einbrechen, womit den regionalen Flughäfen
ein wichtiges finanzielles Standbein wegbreche, so Rieder. Umweltministerin Simonetta
Sommaruga argumentierte vergeblich, dass eine solche «Flatrate» für Privatflugzeuge
nicht sinnvoll sei, da sie keine Lenkungswirkung mehr habe, weil weder die Anzahl
Flugpassagiere noch die Flugdistanz berücksichtigt würden und die Abgabe so tief sei,
dass schliesslich die Abgabe für einen Flug im Privatjet billiger ausfallen könnte als die
Abgabe für ein Ticket in der Businessclass eines Linienflugzeuges. In der Folge wird sich
der Nationalrat wiederum mit diesem Thema beschäftigen müssen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Im März 2021 gab der Bundesrat seine Empfehlung für die Abstimmung über das
revidierte CO2-Gesetz bekannt, welches im Juni 2021 der Stimmbevölkerung vorgelegt
wird. Wie erwartet sprach sich der Bundesrat für die Annahme des Gesetzes aus.
Das Gesetz war im Herbst 2020 von den Räten verabschiedet worden. Zwei Komitees
hatten erfolgreich das Referendum ergriffen; ein linkes Komitee «Referendum für
einen sozialen und konsequenten Klimaschutz», dem das Gesetz nicht weit genug ging,
und ein rechts-bürgerliches «Wirtschaftskomitee gegen das CO2-Gesetz», das das
Gesetz als zu teuer und wirtschaftsfeindlich erachtete.
Bundesrätin Sommaruga erläuterte die Massnahmen des neuen Gesetzes an einer
Pressekonferenz. Mit Lenkungsabgaben (insbesondere mit der CO2-Abgabe) werde
dafür gesorgt, dass sich klimafreundliches Verhalten stärker auszahle. Zudem würden
mit dem revidierten Gesetz klimafreundliche Investitionen in Gebäude und
Infrastrukturen stärker unterstützt und innovative Firmen gefördert. Im Bereich des
Verkehrs werde veranlasst, dass vermehrt emissionsarme Fahrzeuge auf den Markt
kämen. Dadurch werde auch die Abhängigkeit von ausländischen Erdölkonzernen
verringert und stattdessen könne das eingesparte Geld in innovative Schweizer Firmen
investiert werden. Schliesslich sei das Gesetz auch sozial ausgestaltet, weil die Abgaben
mehrheitlich an die Bevölkerung zurückverteilt würden.
Auch die Kantone sprachen sich für ein Ja an der Urne aus. Stellvertretend betonte der
Bündner Regierungspräsident Mario Cavigelli (GR, cvp), Präsident der EnDK, dass für die
Kantone vor allem die Massnahmen im Gebäudebereich (Erhöhung der Energieeffizienz
und erneuerbare Wärmeversorgung) wichtig seien, bei denen das neue Gesetz
zusätzliche Planungssicherheit und Investitionsanreize bringe. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat diskutierte in der Sommersession 2022 ausführlich über den indirekten
Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative: In zwei Sitzungen und in insgesamt über 130
Wortmeldungen tauschten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über die
zukünftige Klimapolitik aus.
Die Sprechenden der Kommission, Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) und Roger
Nordmann (sp, VD), präsentierten die Vorlage: Diese stelle ein Rahmengesetz dar, in
welchem zum einen die Ziele mit CO2-Absenkpfaden für einzelne Sektoren festgelegt
worden seien und welches zum anderen auch bereits einzelne finanziell wirksame
Massnahmen enthalte. Die UREK-NR-Sprecherin betonte, dass dieser Entwurf im
Gegensatz zum von der Stimmbevölkerung abgelehnten CO2-Gesetz keine Erhöhung
von Abgaben und keine neuen Steuern beinhalte. Anschliessend begründete Michael
Graber (svp, VS) im Namen seiner Minderheit den Antrag auf Nichteintreten. Erstens
lehne die Minderheit den indirekten Gegenvorschlag aus demokratiepolitischen
Gründen ab: So habe die Stimmbevölkerung vor ziemlich genau einem Jahr die Revision
des CO2-Gesetzes abgelehnt, dessen Ziele mit dem vorliegenden Entwurf quasi
identisch seien; diesen Volkswillen gelte es zu respektieren. Zudem wolle die
Kommission mit dem indirekten Gegenvorschlag das Ständemehr umgehen, da dieses
bei einem allfälligen fakultativen Referendum im Gegensatz zur Initiative nicht
notwendig sei. Zweitens sei das vorliegende Gesetz «unredlich», da das Hauptproblem
für die Klimabilanz der Schweiz, das Bevölkerungswachstum, nicht berücksichtigt
werde, obwohl «mehr Menschen [...] ganz einfach mehr CO2 [produzieren]». Drittens
sei die Vorlage nicht sinnvoll; in der gegenwärtigen Lage mit dem Krieg in der Ukraine
solle sich die Schweiz lieber darauf konzentrieren, eine Strommangellage zu
verhindern.

Nach diesem Votum äusserten sich die Fraktionen zum Eintreten und erörterten ihre
generelle Haltung zur Vorlage. Die Grüne-, die SP-, die GLP-, die Mitte- und die
FDP.Liberale-Fraktion gaben an, auf die Vorlage einzutreten, und lobten diese in weiten
Teilen. So freute sich etwa Kurt Egger (gp, TG) seitens der Grünen-Fraktion, dass das
netto-Null-Ziel, das wichtigste Anliegen der Gletscher-Initiative, Eingang in das Gesetz
gefunden hatte und auch Reduktionsziele für einzelne Sektoren aufgenommen wurden.
Er begrüsste auch das Ziel, die Finanzflüsse klimaverträglich auszurichten. Nadine
Masshardt (sp, BE) betonte die Relevanz der beiden «Herzstücke» der Vorlage, das
Förderprogramm für den Ersatz fossil und elektrisch betriebener Heizungen und die
Finanzierung neuartiger Prozesse und Technologien. Für die GLP-Fraktion betonte
Barbara Schaffner (glp, ZH), dass der indirekte Gegenvorschlag so weit gehen soll, dass
der Rückzug der Volksinitiative ermöglicht wird, während die Vorlage aber gleichzeitig
auch nicht überladen werden soll. Mitglieder der Mitte- und der FDP.Liberalen-
Fraktionen unterstrichen, dass ihre Fraktionen hinter dem Übereinkommen von Paris
und der Klimaneutralität bis 2050 stünden. Die SVP-Fraktion schliesslich sprach sich als
einzige Fraktion gegen Eintreten aus. Christian Imark (svp, SO) wiederholte im Namen
der SVP im Wesentlichen die von Michael Graber vorgebrachten Gründe und kritisierte,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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dass es im vorliegenden Gesetz um «Umverteilung, um Bevormundung und um
Verteuerung» gehe. 
Nach den Fraktionen ergriff Umweltministerin Simonetta Sommaruga das Wort. Sie
begrüsste im Namen des Bundesrates den Entwurf der Kommission für das neue
Klimarahmengesetz. Dieses passe auch gut zum CO2-Nachfolgegesetz, welches der
Bundesrat derzeit vorbereite. Angesichts des Krieges in der Ukraine sei es noch einmal
drängender geworden, von den fossilen Energieträgern unabhängig zu werden. Der
einzige Punkt, den Sommaruga am Entwurf bemängelte, war das geplante
Förderprogramm für die Industrie, welches den Bundeshaushalt während sechs Jahren
jährlich mit CHF 1.2 Mrd. belasten würde. Der Bundesrat sei der Ansicht, dass dies
derzeit finanziell nicht drin liege. An die SVP-Fraktion gerichtet erklärte Sommaruga des
Weiteren, dass über die eigentlichen Umsetzungsmassnahmen im Rahmen von
etappenweise vorgelegten Revisionen des CO2-Gesetzes entschieden werde. Dadurch
sei bei jeder Revision wieder ein Volksentscheid möglich. Einen Einzelantrag von
Thomas Aeschi (svp, ZG), der forderte, den Entwurf an die Kommission zurückzuweisen,
um ein ordentliches Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag
durchzuführen, bevor dieser beraten wird, lehne der Bundesrat ab, so Sommaruga. Die
Exekutive teile diesbezüglich die Ansicht der Mehrheit der Kommission, dass eine
solche Vernehmlassung keine neuen Erkenntnisse bringen würde. Anschliessend
stimmte der Nationalrat über Eintreten sowie über den Einzelantrag Aeschi ab.
Eintreten wurde mit 135 zu 52 Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen. Der Antrag
Aeschi wurde mit einem ähnlichen Stimmenverhältnis abgelehnt. Die beiden Anliegen
fanden ausserhalb der SVP-Fraktion keine Zustimmung.

Danach wurden in einem ersten Debatten-Block die Artikel zu den Zielen des Gesetzes
diskutiert. Dabei galt es einige Anträge von links-grün und von der SVP zu beraten. Eine
Minderheit um Delphine Klopfenstein Broggini (gp. GE) forderte beispielsweise, dass die
Schweiz bereits 2040 und nicht erst 2050 klimaneutral werden solle. Eine Minderheit
Graber hingegen wollte die Verminderungsziele für die einzelnen Sektoren streichen.
Diese Ziele kämen einer Planwirtschaft gleich, welche Innovation verhindere und das
Wirtschaftswachstum bremse, argumentierte Graber. Der Nationalrat lehnte alle
Minderheitenanträge ab. 

In einem zweiten Block wurden die Massnahmen zur Umsetzung der Ziele beraten. In
diesem zweiten Block brachten allen voran Personen aus der SVP-Fraktion Anträge vor;
beispielsweise sollte das Ziel der klimaverträglichen Ausrichtung der Finanzflüsse
gestrichen werden. Auch das Sonderprogramm zum Ersatz von Heizungsanlagen wollte
eine Minderheit Rösti (svp, BE) aus dem Gesetz entfernen. Dieses binde lediglich
Gelder, die besser für die Stromproduktion genützt würden, argumentierte Rösti.
Bundesrätin Sommaruga äusserte sich im Rahmen des zweiten Blocks vor allem zur
geplanten Förderung von neuartigen Technologien und zur Absicherung von Risiken für
öffentliche Infrastrukturen. Sie beantragte, die entsprechenden Artikel zu streichen
und diese besser in die geplante Revision des CO2-Gesetzes aufzunehmen.
In den abschliessenden Abstimmungen folgte der Nationalrat fast überall dem Weg, den
die vorberatende UREK-NR vorgespurt hatte. Er stimmte lediglich einer kleineren
Änderung zu, wonach die Gemeinden, anders als die Kantone und der Bund, in Bezug
auf die Erreichung der Klimaneutralität und in Bezug auf die Anpassung an die
Auswirkungen des Klimawandels keine Vorbildfunktion für Private und die Wirtschaft
übernehmen müssen. Diese Vorbildfunktion besteht darin, dass die Bundesverwaltung
bis zum Jahr 2040 mindestens klimaneutral sein muss; die Kantone müssen dieses Ziel
lediglich anstreben.

In der Gesamtabstimmung votierte der Nationalrat mit 122 zu 72 Stimmen für Annahme
des Entwurfs. Die Gegenstimmen stammten aus den Reihen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion sowie von einigen Mitgliedern der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktionen. 6

Nach dem Ständerat befasste sich auch der Nationalrat in der Herbstsession 2022
noch einmal ausführlich mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zuerst
behandelte die grosse Kammer einen Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf
Abtraktandierung des indirekten Gegenvorschlags zur Gletscher-Initiative. Graber
führte aus, dass sein Antrag nur die Entwürfe 1 bis 3 betreffe, den Entwurf 4 zum
Ausbau der Photovoltaik zur sicheren Stromversorgung im Winter tangiere er nicht. Der
SVP-Nationalrat kritisierte, dass ein falsches Signal an die Bevölkerung ausgesendet
werde, wenn diese zum Stromsparen aufgerufen werde und gleichzeitig ein Gesetz
beschlossen werde, durch welches aufgrund der angestrebten Dekarbonisierung

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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wiederum mehr Strom benötigt werde. Der Antrag wurde jedoch mit 131 zu 51 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) abgelehnt; einzig die SVP-Fraktion stimmte ihm geschlossen zu.
Einen Tag nach der Ablehnung des Ordnungsantrags Graber machte sich der Nationalrat
an die Differenzbereinigung der Entwürfe 1 und 3, während Entwurf 2 betreffend die
Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen schon für die
Schlussabstimmung bereit war und Entwurf 4, der den Ausbau der Photovoltaik betraf
und neu dazu gekommen war, erst noch durch die Kommission vorberaten werden
musste. Mike Egger (svp, SG) vertrat in der Detailberatung die Minderheit Rösti (svp, BE),
welche die Streichung des Sonderprogramms zum Ersatz von Heizungsanlagen sowie
von dessen Finanzierung forderte. Egger war der Ansicht, dass das Parlament durch den
geplanten Ersatz der fossilen Heizungen als «Brandbeschleuniger in Bezug auf die
drohende Strommangellage in der Schweiz» agiere. Umweltministerin Sommaruga
entgegnete, dass mit diesem Programm nicht nur der Ersatz von fossilen Heizungen
angestrebt, sondern auch die Energieeffizienz gefördert werde. Mit dem Ersatz aller
alten Elektrowiderstandsheizungen könnten rund 2 Terawattstunden Strom eingespart
werden. Somit trage diese Vorlage stark zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei,
betonte die Umweltministerin.
Nach zahlreichen Rückfragen seitens der SVP-Fraktion an die Adresse von Sommaruga
wiesen die Kommissionssprechenden Roger Nordmann (sp, VD) und Susanne Vincenz-
Stauffacher (fdp, SG) auf die in der Vorlage noch verbleibenden Differenzen zum
Ständerat hin. Die UREK-NR hatte im Vorfeld beantragt, dem Ständerat in allen Punkten
zu folgen. In der Folge bereinigte der Nationalrat alle Differenzen in den Entwürfen 1
und 3 im Sinne der Kommission und lehnte somit auch den Antrag Rösti mit 117 zu 67
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab. Für den Minderheitsantrag sprachen sich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie
einige Mitglieder der Mitte-Fraktion aus.

Einige Tage später befasste sich der Nationalrat sodann mit dem Entwurf 4, wobei ein
Antrag von Thomas Aeschi (svp, ZG) auf Nichteintreten und Rückweisung der Vorlage an
die Kommission zur Durchführung einer Vernehmlassung vorlag. Susanne Vincenz-
Stauffacher legte dem Plenum die Ausgangslage aus Sicht der Kommissionsmehrheit
dar: Die kleine Kammer habe mit diesem Erlass ein «klares und unmissverständliches
Zeichen für eine sehr rasche Umsetzung von Projekten im Solarbereich gesetzt». Die
Mehrheit der Kommission unterstütze dieses Vorgehen, sehe aber beim Natur- und
Umweltschutz sowie bei der Solarpflicht für Neubauten noch Anpassungsbedarf. Zudem
habe die UREK-NR den Erlass um das Wasserkraftprojekt Grimsel ergänzt. In der Folge
beriet der Nationalrat verschiedene Aspekte der Vorlage im Detail. 
Bei den Neubauten schlug die Kommissionsmehrheit vor, die Pflicht zum Bau einer
Solaranlage auf grössere Bauten ab 300 Quadratmeter Gebäudegrundfläche
einzuschränken. Minderheiten wollten diese Untergrenze von 300 Quadratmetern
reduzieren (Bastien Girod (gp, ZH) und Kurt Egger (gp, TG)), streichen (Mike Egger) oder
vorschreiben, dass 45 Prozent des Stroms im Winterhalbjahr produziert werden müsse
(Michael Graber) oder dass steuerliche Anreize die Solaranlagenpflicht ersetzen sollten
(Thomas Aeschi).
Die Solaranlagen auf den Infrastrukturflächen des Bundes wollte die
Kommissionsmehrheit bis 2030 ausgerüstet haben, während eine Minderheit Graber –
wie der Ständerat – dem Bund hier keine zeitlichen Vorgaben machen wollte. 
Den grössten Brocken stellten sodann die Solargrossanlagen in den alpinen Gebieten
dar. Hierbei hatte die Kommission gewichtige Änderungen am Beschluss des
Ständerates vorgeschlagen: So wollte die UREK-NR beispielsweise die Pflicht zu einer
UVP im Gesetz belassen und den Bau solcher Anlagen in Mooren, Moorlandschaften und
in Biotopen von nationaler Bedeutung sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten
verbieten. Kommissionssprecherin Vincenz-Stauffacher erörterte zudem weitere
Anpassungen, welche die UREK-NR bei Entwurf 4 vorgenommen hatte; diese betrafen
unter anderem die Mindestproduktionsmenge der Anlagen sowie die Pflicht zur
Einreichung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung durch die Anlagebetreiber. Auch zu
diesen Punkten lagen einige Minderheitsanträge von linker und rechter Ratsseite vor.
Schliesslich hatte die Kommission den Entwurf des Ständerates noch um einen Artikel
ergänzt, welcher analog zu den Photovoltaikanlagen eine vereinfachte Vorgehensweise
bei der Erweiterung von Speicherwasserkraftwerken vorschlug, wobei das Projekt
Grimsel explizit Aufnahme in den Gesetzesentwurf gefunden hatte. 
Nachdem die einzelnen Minderheitsanträge begründet worden waren und Thomas
Aeschi seinen Nichteintretensantrag aufgrund der Dringlichkeit, für den Winter
genügend Strom zu produzieren, zurückgezogen hatte, folgten die Voten der einzelnen
Fraktionen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Fraktionen den Entwurf
grossmehrheitlich unterstützten, doch auch alle Fraktionen mit dem einen oder
anderen Punkt nicht einverstanden waren. Dennoch setzte sich die Mehrheit der
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Kommission in allen Punkten durch und der Nationalrat nahm den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 149 zu 17 Stimmen (bei 26 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten dabei überwiegend von der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von den
Grünen. 7

In den letzten Tagen der Herbstsession 2022 konnten die Räte die Differenzen im
indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ausräumen und die Beratung dazu
somit abschliessen.
Der Ständerat bereinigte die Vorlage, indem er alle vom Nationalrat vorgenommenen
Änderungen am Entwurf 4 zum Ausbau der Photovoltaik und zum Wasserkraftwerk
Grimsel stillschweigend guthiess. Gemäss Kommissionssprecherin Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) habe die UREK-SR zwar in Erwägung gezogen, noch Änderungen
anzubringen. Da sie die Beratung aber noch in der Herbstsession abschliessen wollte,
habe sie sich dagegen entschieden. Baume-Schneider erläuterte, dass der Nationalrat
im Vergleich zu seinen früheren Entscheiden wieder stärker auf die
Interessenabwägung zwischen Energieproduktion und Naturschutz gesetzt habe und
der Entwurf nun in Bezug auf die Einhaltung der Verfassung ausgewogener sei.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga lobte die Räte dafür, dass diese das vorliegende
Gesetz in so rascher Zeit und in guter Zusammenarbeit erschaffen hatten. Es werde –
zusammen mit dem Mantelerlass – einen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz beim
Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtskommt. 
An den beiden darauffolgenden Tagen stimmten die beiden Räte der
Dringlichkeitsklausel zu. 
Am Tag der Schlussabstimmungen musste sich der Nationalrat noch mit einem
Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf Rückweisung an die
Redaktionskommission befassen. Dieser bemängelte, dass die Redaktionskommission in
Absprache mit den UREK-Präsidien beschlossen hatte, den ursprünglichen Titel des nun
beschlossenen Gesetzes zu ergänzen. Dieses sollte gemäss Redaktionskommission von
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz» zu «Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» geändert werden.
Marco Romano (mitte, TI) erläuterte daraufhin im Namen der Redaktionskommission,
dass am Titel eines Gesetzes ersichtlich sein sollte, worum es darin geht. Daher habe
die Redaktionskommission entschieden, den Titel zu ergänzen. Anschliessend wurde
der Ordnungsantrag von Michael Graber mit 143 zu 50 Stimmen abgelehnt; lediglich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion votierte für den Antrag.
Am letzten Tag der Herbstsession 2022 standen in den beiden Räten die
Schlussabstimmungen an. Im Nationalrat kündigte Michael Graber im Rahmen der
Fraktionserklärungen an, dass die SVP das Referendum gegen die Vorlage ergreifen
werde. 
Anschliessend nahm die grosse Kammer das Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit mit 139 zu 51
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP-
Fraktion sowie von einem Mitglied der FDP.Liberalen-Fraktion. Die Änderung des
Energiegesetzes (Ausbau der Photovoltaik und Wasserkraftprojekt Grimsel) nahm der
Nationalrat mit 147 zu 23 bei 22 Enthaltungen an. Während die meisten der
ablehnenden Stimmen aus den Reihen der SVP-Fraktion stammten, ging die Mehrheit
der Enthaltungen auf das Konto der Grünen-Fraktion. 8
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